
 
 
Bei Prüfungsunfähigkeit aufgrund von Krankheit beachten Sie folgendes: 
 

1. Eine Rücktrittserklärung hat innerhalb von 3 Tagen nach Prüfungstermin beim 
Prüfungsausschuss zu erfolgen. 

 
2. Das Formular für die Bestätigung einer Prüfungsunfähigkeit erhalten Sie im Studienbüro 

Gestaltung. 
 
Legen Sie das ausgefüllte und vom Arzt unterschriebene Formular dem  Prüfungsausschuss-
Vorsitzenden im Studienbüro Gestaltung vor. 
 

Desweiteren erfordert eine Krankmeldung unbedingt eine Antragstellung. 
 

3. Der Antrag ist an den Prüfungsausschuss-Vorsitzenden zu richten. 
 
Aus dem selbst erstellten Antrag muss hervorgehen, dass eine erneute Prüfung gewünscht 
wird und an welchen Prüfungen (Prüfungsnr., Prüfungsfach, Prüfer) der Studierende 
aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen konnte. Der Antrag muss mit Name, Matr. Nr. und 
Unterschrift des Studierenden versehen sein. 
Ohne Antrag wird eine Krankmeldung nicht berücksichtigt. 
 
Ihr Prüfungsausschuss 


